
Objekt-Nr.: 

Baulicher Zivilschutz AI
Marktgasse 10d 
9050 Appenzell 
Tel. 071 788 95 92 
kazs@ai.ch (leer lassen) 

Projektgenehmigung für Schutzräume in privaten Gebäuden 

Notwendige Projektbeilagen zweifach einreichen
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) Bauherrschaft Name: Tel.: 

Adresse: 

Objekt Standort: Parz.-Nr.: 
Zweckbestimmung:  
Total Gebäudekosten ohne Landerwerb:  Fr.: 

Verantwortlich als Architekt: 

Ingenieur: 

Schutzplatzberechnung 

= Schutzplätze 

= Schutzplätze 

= Schutzplätze 

Datum 

Anforderungen gemäss ZSV / TWP für Bauvorhaben 

Anzahl Zimmer       (x 2/3) 

zusätzlich freiwillig erstellte Schutzplätze

Total

Die Bauherrschaft Der Projektverfasser 
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Angaben zum Schutzraumprojekt 

Volumen: Vorgeschrieben m3 Effektiv: m3 
Fläche: Vorgeschrieben m2 Effektiv: m2 
SR-Höhe i. L.: Vorgeschrieben minimal 2.0 m Effektiv: m 
Typenbezeichnung des (der) VA:  Anzahl NA/FR 

Die Schutzanlage ist nach den technischen Weisungen für Schutzbauten zu erstellen. Mit dem Bau darf erst nach Genehmi-

gung des Projekts der Schutzanlage begonnen werden. Allfällige Projektänderungen sind genehmigungspflichtig. 

Bemerkungen der Kontrollstelle 

Das unterzeichnete Kontrollorgan für baulichen Zivilschutz bestätigt, die Prüfung der Schutzanlage aufgrund der technischen 
Weisungen für Schutzbauten vorgenommen zu haben. 

Bemerkungen / Bauauflagen

Datum und Unterschrift:

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach Eröffnung schriftlich begründet Rekurs an die Standeskommission des Kan-
tons Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell, erhoben werden. 

Notwendige Projektbeilagen (zweifach einreichen)
 Situations- / Katasterplan
 Fassaden 1:100
 statische und Strahlenschutzberechnung mit Armierungs-

skizzen

 Grundrisse aller Geschosse und Schnitte 1:50 evt. 1:100 mit
vollständigen Mass- und Einrichtungsangaben für den
Schutzraum

 Belüftungsprojekt
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Baulicher Zivilschutz AI 

Projektgenehmigung 

Die Projektgenehmigung ist ein Jahr gültig. Sie kann auf Gesuch erneuert werden. 
Für diesen Entscheid wird eine Bearbeitungsgebühr von Fr.                         erhoben 
(zahlbar mit beiliegendem ES innert 30 Tagen). 
Gebührenordnung: Schutzraumbewilligung bis 50 Plätze Fr. 100.--, darüber Fr. 150.--. 
Mehraufwendungen wegen mangelhaften Eingaben/Unterlagen sowie Nachkontrollen werden zusätzlich verrechnet. 

Eingabestelle: 
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